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Eine eng begrenzte Zulassung der PID ist unrealistisch, eine generelle Zulassung 
unverantwortlich 
 
Mit der Präimplantationsdiagnostik (PID) können Embryonen, die im Labor gezeugt wurden, 
in einem frühen Entwicklungsstadium genetisch untersucht werden. Dabei sollen unter 
anderem Dispositionen für Erbkrankheiten oder chromosomale Veränderungen wie zum 
Beispiel Trisomien festgestellt werden. Dafür müssen mehr Embryonen als bei einer 
„gewöhnlichen“ In-vitro-Befruchtung (IVF) erzeugt werden. Nach der Gendiagnostik werden 
nur diejenigen Embryonen in die Gebärmutter der Frau überführt, welche die gesuchte 
Eigenschaft nicht zeigen. 
 
Die Methode ist nun rund 20 Jahre alt und wird in vielen europäischen Nachbarländern 
angeboten. In Deutschland war die PID von Anfang an ethisch und juristisch umstritten und 
wurde nach herrschender Rechtsmeinung nach dem Embryonenschutzgesetz für unzulässig 
erachtet. Der Bundesgerichtshof hat nun in seinem Urteil zur PID vom Juli 2010 den 
Gesetzgeber zu einer gesetzlichen Klarstellung aufgefordert. 
 
In der seitdem wieder geführten ethischen Diskussion wird die Schutzwürdigkeit 
menschlicher Embryonen gegen dramatische Einzelschicksale von Paaren mit einer 
sogenannten genetischen Belastung gestellt. Den Frauen soll, so wird argumentiert, eine 
Pränataldiagnostik (PND) und gegebenenfalls der Abbruch einer Schwangerschaft erspart 
werden. 
 
Die Belastungen und Risiken der PID werden ausgeblendet 
In der aktuellen Diskussion wird nicht thematisiert, dass auch die PID für die Frauen, die sich 
dafür einer IVF unterziehen müssen, mit großen Belastungen und Gesundheitsrisiken 
verbunden ist. Trotz mehrer Behandlungszyklen ist es keineswegs sichergestellt, dass die Frau 
schwanger wird, und auf Grund der relativen Unzuverlässigkeit der Gendiagnostik an 
einzelnen Zellen kann nicht garantiert werden, dass das Kind auch tatsächlich gesund ist. 
Deshalb wird nach einer PID in aller Regel eine Pränatale Diagnostik angeschlossen. Dazu 
kommen das hohe Risiko von Schwangerschaftskomplikationen und die Gefahr der 
Schädigung von Kindern durch Mehrlingsschwangerschaften in Folge der IVF.  
 
Die Praxis der Pränataldiagnostik und das Verbot der PID stellen keinen 
Wertungswiderspruch dar 
 
Häufig sprechen die Fürsprecher einer Zulassung der PID von einem „Wertungswiderspruch“, 
weil die Diagnostik im Reagenzglas verboten sei, ein später Abbruch der Schwangerschaft 
nach einer Pränataldiagnostik aber erlaubt. Dabei sollten gerade die Erfahrungen mit der 
PND, die nicht auf sogenannte „schwere Fälle“ begrenzt blieb, zur Vorsicht bei der Zulassung 
einer neuen „Selektionstechnologie“ mahnen.  
 
Der Gesetzgeber wollte schon 1995 mit der Streichung der embryopathischen Indikation zum 
Schwangerschaftsabbruch sicherstellen, dass die Krankheit oder Behinderung eines Embryos 
kein legitimer Grund für einen Schwangerschaftsabbruch ist. In der Praxis wird dieser Wille 
des Gesetzgebers jedoch unterlaufen. Die Pränataldiagnostik hat sich de facto zu einem 
allgemeinen Screening vor allem auf das Down Syndrom und Spina bifida entwickelt. Diese 
Entwicklung ist ethisch völlig inakzeptabel, aber niemand weiß einen Weg, die derzeitige 
Praxis der PND enger zu regulieren. Auch die Diskussionen vor der Verabschiedung des 
Gendiagnostikgesetzes haben gezeigt, dass eine Begrenzung der PND auf sogenannte 
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„schwere Fälle“ nicht möglich war. Selbst zu dem Ausschluss von spät manifestierenden 
Krankheiten konnte sich der Gesetzgeber nur mit Mühe durchringen. 
 
Außerdem stellte sich bei einer begrenzten Zulassung der PID zwangsläufig in der Praxis die 
Frage, warum nicht, wenn schon eine PID durchgeführt wird, gleichzeitig auf weitere 
Abweichungen (z.B. Chromosomenveränderung) untersucht werden soll? Dazu kommt, dass 
eine Zulassung der PID unmittelbar bedeutet, dass neue Entscheidungsfragen, zum Beispiel 
über den Umgang mit„übrigbleibenden“ Embryonen aufgeworfen werden, für die es aus 
ethischer Sicht keine einfachen bzw. zufriedenstellenden Lösungen gibt.  
 
Lebenswertentscheidungen sind ethisch nicht akzeptabel 
 
Eine Zulassung der PID zur Identifikation genetischer Dispositionen von Embryonen für eine 
Krankheit oder Behinderung entspräche de facto einer gesetzlichen Festlegung, welcher 
Embryo als lebenswert oder nicht lebenswert charakterisiert wird und enthält indirekt damit 
auch eine Aussage über den Lebenswert von Menschen, die mit diesen Krankheiten oder 
Behinderungen leben. Außerdem wird eine Begrenzung der Zulassung der PID für bestimmte 
„schwerwiegende“ Krankheiten nicht möglich sein.  
 
Individuelle ärztliche Indikationen entsprechend der Regelung von späten 
Schwangerschaftsabbrüchen nach Pränataldiagnostik sind keine Lösung, das hat die 
Ausuferung der PND gezeigt. Letztlich zählt in der Praxis nahezu jede Beeinträchtigung des 
Kindes als medizinische Indikation für einen Abbruch. Dies wäre erwartungsgemäß bei der 
PID nicht anders. Die von einigen favorisierte Krankheitsliste würde diejenigen Menschen 
diskriminieren, die mit einer gelisteten Krankheit leben. Das wäre mit dem grundgesetzlichen 
Diskriminierungsverbot nach Art. 2 Abs. 3 GG nicht in Einklang zu bringen. Und eine 
Einzelfallprüfung durch eine medizinische Ethikkommission, wie es die Bundesärztekammer 
vorschlägt, wäre entweder eine kaum zu rechtfertigende Bevormundung der betroffenen Paare 
oder hätte keine praktisch wirksame Begrenzung zur Folge. Kurzum: Eine tragfähige 
Regelung für eine begrenzte Zulassung der PID gibt es nicht! 
 
Der Gesetzgeber muss die Folgen für alle Bürgerinnen und Bürger im Blick haben 
 
Wir bestreiten nicht, dass die PID im Einzelfall verständlicherweise als Hilfe aus einer als 
ausweglos empfundenen Situation angesehen werden kann. Hierbei ist aber immer auch der 
gesellschaftliche Druck mitzubedenken, dem Paare mit kranken oder behinderten Kindern 
ausgesetzt sind. Die subjektive Not werdender Eltern alleine kann daher keine generelle 
Zulassung der PID rechtfertigen. Der Gesetzgeber muss die Folgen auf alle Bürgerinnen und 
Bürger im Blick haben. Dazu gehört auch die gesellschaftliche Wertschätzung von Menschen, 
die mit einer Behinderung leben.  
 
Ein klares Verbot der PID würde die Einsicht ausdrücken, dass die Medizin nicht alle 
individuellen Probleme lösen kann, und bei dem Versuch, dies zu tun, oft noch größere 
Probleme hervorbringt, auch für die betroffenen Paare selbst. Es wäre außerdem ein klares 
rechtspolitisches Bekenntnis dazu, dass die Verhinderung der Existenz behinderter Menschen 
kein legitimes Ziel der Medizin ist. Die Vermeidung der Existenz behinderter Menschen darf 
kein gesellschaftlich akzeptiertes Ziel medizinischer Praxis sein. Vielmehr sollte eine 
sozialstaatlich und demokratisch organisierte Gesellschaft so gestaltet werden, dass Menschen 
mit unterschiedlichen Fähigkeiten darin ihren Platz finden. 


